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Römische Kayserin, in ...
Nungarn /  Wöbeini/ Walmatien/ Wroarien /  
Mahonien re. Königin / Erz - Gerzogin zu 
Desterreich / Merzogin zu UurguNd / Greyer/ 
Man,ken / Urain »nd Mürtcmbcrg / Wräfi» zu 
Wabspukg /  Wandern/Myrol/ Wörz und Gra. 
M a / Merzogin zu Wothringcnund Uarr/Broß- 
Merzogin zu Oostana re. re.
^  Emvittcn allen und stden Unseren Geist--mb
MtKchei, OMkeite« /  Anus - Leuten /  Insassen/ Unttr-
»h«nenundGekreüen/  Ivätz Würden/ Standes/ oderWec-
s'ns W  in Unserem Erz-Herzogtum Oesterreich unter- und ob 
der Enns / «a/v .u »  i o  a-.k.^.^NentUM- UndA  E m s/ wie auch in Unseren Z. O-. Erb-Fükstentum-und 
M ^ 'U  /  nemiich Steycr /  Kärnten /  L ra in / Görz/ Ors-
«iL-t. -snek, (Aov/n -il vu in o , kiume, Lücc-m. kürtü
« °  Wd deren Bezirk gesessen /  und wohnhaft ftvnd/ Unser«

Ä  Kaiser-



Kaiser- König- und Lands-Fürstliche Gnad und alles Gutes; 
und ist euch auS denen unter Glorwürdigster Regierung Weyl. 
UnserS in G O tt Shristseeligst ruhenden Herrn und Vatterö 
Kaisers Larl des Sechsten Majestät und Liebden Höchst-se
ligsten Andenkens unterm uten ^ r t ü  deS i72gsten Jahrs 
emunirten : dann den I. k la rtii des 172z. und den I9ten 
September deS r729sten Jahrs weiterS conllrm irt- ver
schärft- und in Unseren OesterreichischenErb-Landenpublicir- 
teN latenten Gnädigst zu vernehmen gewesen : aus was trif
tigen Ursachen die vorgedacht- damahlen Glorwürdigst Regie
rende Kaiser- und König!. §athol. M aj. zu errichtung selbst
eigener Kaiser- König- und Landsfürstlicher Taback-^lanufa- 
Quren/ durchweiche allerhand Lorten von Schnupf- und 
Rauch-Taback unter höchstenNamen/ auch Kaiser- König- und 
LandSfürstl. Freyheit ürbnciret und verkauffet werden sollen/ 
bewogen worden/ wie zumahlen W ir aber dannoch höchst-miß- 

Hfällig vernehmen müssen /  waö für Schaden und Nachtheilig
keiten diesen Unseren Taback-^nuüiÄuren und dißfälligen 
Gefällen ungehindert vorgedachter- und letzternS unterm rsten 
l)ecembri8 des i7ZZsten Jahrs verschärften ?Ätents dannoch 
durch die unbefugt-häuffige und tägliche wegen von einigen 
Herrschaften und Obrigkeiten nicht zulänglich leistender 
üenr.» auch von denen Unterthanen und Lands-Inwohnern 
selbst-bezeigenden- und öfters in VilitLtione mit Thättigkei- 
ten /  auch sonst ausübenden Widerspenstigkeiten /  theils aber 
durch lu rm a tion  und bewafnet- höchst-verpönte Geschehene 
zusammen-Rottirungen sich vermehrende vefrguäationc? und 
Einschwärtzungen /  wie nicht weniger durch die höchst-sträfli
che von verschiedenen Kramern und derley Personen verübende 
vermisch- und Verfälschung deren in Unseren KlanusEuren 
erzeugten Taback-Lorten /  zum theil auch durch deren Kann 
und Handels-Leuten bey dem Tabak übermäsijg suchenden 
winn /  und dahero theurer verkauff- oder in geringerem ^  
wicht- und Maaß-Abgebung desselben bis anhero immer hänn^ 
ger zugewachsen seyen/also zwar /  daß W ir als jezt R e g ie r^  
LandS-Fürstin und Frau eine unumgängliche NohtdnA A  
seyn befunden vorbesagt-emanirte k^tenten und 
Befehle nicht allein hiemit zu erneueren/ sondern auS 
Wendung obgemeldter Schädlichkeiten dieselbe in verschieden«' 
hiernachfolgenden km Een ZU vermehren und zu verschE«' - 
setzen dahero und Wollen Erstens.



»

Erstens: Daß sowohl die unterm Ilten Monats klsrtii des 
172z. dann die weiter unterm rstcn klaren 172^.: als auch die unterm 
ryten 8eptember 1729. und l. Oecember des lyzzstetl Jahrs in Un. 
serem Erz. Herzogtum Oesterreich unter, und ob der Enns / auch Ein, 
gangs ernannt. Unseren I .  Oe. Erb-Fürstentum und Landen emanirt, 
^erneuert, und publiclrte HöchstLands. Fürstliche Taback.KlanufsLtur. 
latenten allerdings in ihrer Kraft und Würkung verbleiben sollen/ aller. 
Massen Wir auch selbe durch gegenwärtiges Patent nochmahlen erfrischen/ 
und in so weit hierinnen nichts abgeändert wird / bestätigen/ und an. 
bey ernstlich anbefehlen/ daß der vorhin einem jeden zugestandene freye 
Handel und Wandel mit Taback nach inhalt deren in ansehen dieses 
Unsers klanuKÄur-AZerks schon zu viermahlen emanirt. und pubiior. 
ten Patenten lediglich eingestellet / der Taback. Handel als ein pures 
krivativum, und Unserem Hrsrio allein zustehendes Regale von jeder, 
männiglich nicht minder als andere Unsere kegalia angesehen / und von 
dem gemeinen Lommercio gänzlichen ausgeschloffen senn solle : also 
zwar / daß die bis acl snnum 17;;. gestattete Einfuhr allerhand Rauch, 
und Sä)nupf.Tabacks'8orten fürohin allein und privative durch Unsere 
angestellte Taback.Geföhl.Ober.äämmittration geschehen : folgsam auch 
aller von derselben mit Begleitung eines Ober.Amts.Paß einführende / 
und von dar weiters verabschickende Taback von jedermänniglich als Un. 
sere eigene Güther geachtet / und von allen Herrschaftlichen Stadt, und 
Landschafts-Stuk. oder anderen immer ersinnlichen Mauthen (worunter 
jedoch dasjenige / so für Weeg, und Brucken / von Roß und Wagen zu 
entrichten kommet/ nicht verstanden ist) frey paMret werden sollen.

Zu weffen.sicherer Folge keiner in vorersagt. Unseren Oesterreichi. 
schen ErbLandeff /  was Standes / Würden / oder Weesens derselbe 
immer seyn mag / einigen fremden sowohl tabricirt. als unkabricirten 
Rauch, und Schnupf.Tabak/ er bestehe auch nur in Kleinigkeiten/ und 
seye hernach zu verkauffen / zu verschenken/ in Commillion, oder zu 
eigenen Gebrauch/ weder zu Wasser noch zu Land / mit eigenen, oder 
fremden Zug und Schiffen / unter Lontilcirung des einschwärzenden 
Tabacks / auch Verlust deren Schii/ Roß und Wagen/ wann solche 
dem Eigenthumer des Tabacks gehörig/ und noch s paree aller der jeni. 
gen gleich hernach erklärenden eSeÄen / in was solche immer bestehen 
möchten/ so zu Verberg. und Verhehlung des Tabacks gedienet haben/ 
nebst ir.Reichs.Thaler in Geld für jedwederes Pfund des eingeschwärz, 
ten Tabacks/ welche Geld-Straffe auch auf wenigen Taback nach Pro
portion des Gewichts zu verstehen ist / einsühren / noch sonsten guo- 
cangue moäo einbringen solle. Wie gleicher gestalten auch die jenige / 
sso dergleichen fremden Taback in roh, und kabricirten 8orten bloßhin be, 
stellen/ und durch andere einführen lassen / ungeacht deme/ daß sie lol» 
chm Taback nicht überkommen / sondern vor der Ablegung in contra» 
i»ana gezogen worden / mit der hier oben gemeldt. ausgemessenen Geld» 
Straff deren ir.Reichs.Thalern von jedem Pfund anzusehen seynd.

Was aber wegen Lonrrsdanclirung deren jenigen elksöten / so zu 
Verbergung des Tabacks gedienet haben / erst gemeldet worden ist / sol. 
ches wollen W ir dahm Allergnädigst erkläret haben/ daß die Contraban- 
clirung nebst dem Taback »auch auf jenes Guth/ Waar/ oder Sach / wor.
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innen der Taback verborgen und verhelet worden / zu tzxtenäiren setzt / 
dergestalten/ wann solche das iriplum  der katent.mäffigen GeldStraf 
Nicht excecjiret / widrigens wird das zur Verbergung gebrauchte Guth 
dem Eigentümer zwar gelassen / derselbe aber das l'rjpium der karent- 
mässigen Straf zu erlegen anzuhalten seyn / was hingegen andere dem 
Taback beygepakte zu desielben Verhelung aber nicht gebrauchte esse* 
Lken und Waaren anbetrift / auf solche ist die Verwürkung eines L«n- 
trsbanc! nicht verstanden / allermassen dann auch sothane Lontk-Lbsncli* 
rung obbedeuten GUths/ worinnen der Taback verborgen wäre / nur in 
jenem Fall statt haben solle/ da solches dem Etnschwärzer/ oder Eigen» 
thumer des Tabaks zuständig ist/ oder da der Eigentümer des zur Ver» 
helung gebrauchten Guths den Taback eines dritten / sothanen seinem 
Guth wissentlich beypacken lassen/ mithin / und wann ein Taback denen 
Waaren oder esseÄen eines tertii i invics proptietsrio zugepacket wuk» 
de /  so wurde die LontrsbsnäirtMg derenselben in solchem Fall auch 
nicht platz habem ^ »

Damit alsö die Schis und Fuhr-Leui/ auch Botten / oder pro» 
cscci, Und sonsten dergleichen Personen / welche nicht für sich / sondern 
für andere UM die Bezahlung fahren/ mit der Unwissenheit sich keines 
weegs entschuldigen können / als sollen dieselbe jedesmahlen von den! 
Orth / allwo sie aufgeladen haben / über alle mit sich führende Waaren/ 
einen von dem Aufgeber / oder dessen k»<A>rn unterschriebenen Paß / 
oder Fuhr.Brief abfordttett / und ohne dessen keine Maaren/ Truhen/ 
Pack/ oder Schachteln aufnehmen/ als sonsten / wattn sich einiger TM 
dack dabey finden möchte/ und kein Fuht-Brief/ oder Paß proäucirt 
wurde/ er Schif / Roß und Wagen verlustlget/ mnd Noch attbey Zut 
Namhaftmachung des Eigenthumers/ damit auch derselbe zur gebühren» 
den Straf gezohen werden könne/ angehaltett werden solle. Dahingt' 
gen denen aus fremden/ Und Nicht unseren Erb'Landen Ankommenden/ 
rorettiern und passagiern (worunter jedoch die Schif. Fuhr. Und andere 
dergleichen gemeine Leute nicht verstanden seynd ) zu ihrer Nohtdurst 
höchstens ein halbes Pfund nachzusehett ist, .

Da aber jemand zu seinem eigenen Gebrauch / und nicht etrvau 
zum Wiederverkauf/ so sblolnt« bey Lonsslcirung des Guths verbotten 
ist /  von einer in Unseren Erb.Ländern bestellten T a b a c k . e o n lu m t io n s »  

^äminittrarion Taback erkauffen / und in ein anderes Unser Erb.LatiO/ 
ein. oder ausführen wölke/ solle einem solchen zwar zwei) Pfund nnW' 
nehmen erlaubet/ jedoch/ daß er von jener ^stminittrsriortt oderBeam» 
ten / allwo der Daback erkauft wird / einen Paß/ Loiieten/ oder 
tiaturu (so ihme grstis zu geben) darüber abzufordern/ solche auf dA 
ersten Gräniz.Orth zu prociuciren/ sodantt tn loco con5umptiorm mw 
gewiß der daselbst »bestellten ^ckminiüration» oder Tabak.Beamten / ^  
sagten Paß abzugeben/ als im widrigem bey in Säßranti bescheh^A 
Vetrettung der Taback eä -p8o in Qonetabsncl verfallen/ die 
aber bey denen es über kurz oder lang in erfahrenheit gebracht 
den Betrag oder Kosten des eingefüdtteü Tabacks in geld zu 
gehalten seyn. Was nun aber die durch Unsere Er^Ländev 
iir« führende Rauch, und Schnupf. Taback. Sorten / so ausser UM
Erb-Landen erbauet/ Lbriciret/ und erkauftet worden/



einem jeden Men vorhin üblich gewesten eeanlito - gebühr noch ferners 
fremden Taback durch Unsere Erb'Länder/ jedoch/ daß dabey alle Vor. 
slchkigkeitgebrauchet werde/ durchzuführen erlaubet seyn/ und zwar/ 
damit unter dem Vorwand des trsnlito zu krsejuäir und Schaden Un. 
sercr Kaisers. König!, und Lands. Fürstlichen Taback. klanufaAur-Ge
fühl/ keine Ablad. und Versilberung daselbst praÄiciret werde/ solle ein 
jeder / der einen Taback führet / oder traget/ das durchführende / oder 
kragende Taback Guth/ mit Benennung deren Stucken und Numeri bey 
der ersten Granitz Mauth/ allwo er Unsere Erb-Länder betritt/ getreu« 
!ichansagen/solches Guth plambicen / pet-chiren/ und versiglen lassen/ 
sodann hierüber einen von Unser ausgestellten Taback. ̂ mmilirarion 
gefertigten Paß / oder Lolleten/ so jedwederen 8 ^ 8  zu ertheilen ist/ 
abnehmen/ und in solchen die Kisten/ Kübel/ Vaffer/ Sak/ oder Ge. 
fäß/ worin der Taback gepacket/ ordentlich lpecillciren lassen/ hernach 
aber unter von jedem Pfund 20. Reichs. Thaler Straf / nirgends im 
Land etwas darvon ab. und niedertegen / weniger verslieniren / sondern 
in der lezten M aut/ wo der Taback wieder aus denen Erb.Länderen ge. 
führet wird/der mitgegebene Paß/ oder Lotteren/um / ob nichts darvon 
hinweg gekommen / oder im Land abgeladen worden / wie auch ob alle 
Kisten/ Kübel/ Väffer und Gefäß annoch richtig versiglet seyen/genau 
recognoiciren zu können / also gewiß abgegeben werden / als sonsten 
bey nicht proäucirenden Paß/ Httsttscion, oder Lotteren / oder bey 
etwa« nicht richtig beschehener Ansag/ der Taback in Contrab-mä ver, 
fallen seyn solle.

Da Wir nun solcher gestalten auch Zum Behuf deren jenraen / so 
an eine Sort ausländischen Tabacks/ welche in Unserer Tabacks t<1anu- 
KAnr-Niederlag etwan nicht zu finden seyn möchten / gewöhnet waren/ 
es seye nun ihrer Gesundheit/ oder Neigung halber/ durch Unter Ta« 
backs'Geföhl.Oder./iäminiltrations.Ambt / gegen Erlegung der von je. 
dem Pfund ausgcstzten Tax einen gewöhnlichen Paß / um sothane Ta, 
bak hierauf zu eigenen Gebrauch/keines weegs aber zum Verkauf/ oder 
was immer Namen habender anderweitiger Oittraküung selbst beschrei« 
den / und einführen zu können / einen Paß / jedoch r»m quoaä guan- 
rum L  qu»Ie lediglich nach gut.befund Unserer aufgestellten Ober.^ä. 
rntnittrscion ausfertigen zu können / Gnädigst eittgestehen / so wollen 
W ir gleichwohl Zu Abstellung derer bishcro sträflich beobachteten Miß. 
bräuch Unsere dißfällige Meynung dahin erkläret haben/daß hinfüro^alle 
derley von auswärts her/ es seye nun unter dem Namen ernes unverse, 
henen Geschenks / oder was derley Vorwand mehr seyn könte / an / und 
in Unseren Ländern betretten werdende Tabacks. Sorten ipso taKö in 
Lontrsbanä verfallen/ und es darmit nach denen in diesem kstent vorge. 
sehenen Satzungen durchaus gehalten seyn solle/ in so fern nicht der hier, 
zu gehörige allschon von Unserm Ober. ̂ äminittrLtionS.Ambt gelöste 
Paß unter einstens in toco gusettionis beygesunden. oder bey dem Amt
angesagt worden wäre. , ^

Ferners wollen und verordnen W ir Gnädigst/ daß alle Schis/ 
welche mit Taback in Unseren Inner, Oesterreichitchen Porten an dem 
^äriatlschen Meer anlangen / alsogleich nach ihrer Ankunft / und zwar 
in zeit von 24- Stunden Unseren in loco befindlichen Taback«Beamvten /
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,eitie verläßliche8peci6cation übergeben sollen / in wieviel Ballen/Vap 
ser und Gewicht othaner Taback/ und in was für Sorten bestehe / auch 
wie dessen Qualität seye'i Massen W ir gleichfalls besagt. U n s e re n  Beann 
ten erlaubet und gewalt ertheilet/ so bald nemlich die Schif mit Taback 
angelanget seyn / eine Wacht dabey aufzustellen/ damit alle eonrrsban- 
eien/ so jeweils in denen Schiffen vorbey gehen/ bestens verhütet/ und 
gedachten Beambten / unter was krsetcxr es immer seyn mag / einigt 
Dindernuß ihrer Aufsicht halber nicht verursachet werden möge / solle 
auch nicht erlaubet seyn einigen Taback in denen bey Unseren freyen 
Meer.Porten aufgestellten Usgrrm- und le re ren  ohne und
Beyseyn eines von Unserem Taback-UanuKtLkur-Ambt oräinirren öS* 
«isnren auszuladen/ und gleichwie zur besserer Versicherung dieses Um 
.seres Legslis keine in Unsere Erb.Landere einführende Taback jetzt gedacht 
Unserem ULNukaAur-Ambt verborgen / oder verhehlet werden dürften/ 
st> wird Unseren Beambten bey denen IcksZarinen/wo ein Taback nieder 
gelegetwird/ unter all.erforderltcher und vorhin anbefohlener krncLlr- 
t:ion wegen der Lontsgion die genaue mit.Aufsicht und mit'Sperr. oder 
Versiegelung zu haben / zugelasseu. ..

Und weilen in denen in Lommercii-Sachen emsnirten Patenten 
bey sothanen Meer.Porten Taback/ um solchen aus dem Land zu ver̂  
ftnden/ zu erkaussen gestattet worden/ solche Erlaubnuß aber dergestab 
ten gemißbrauchet wird/ daß Unser Taback« Gefohr andurch Schaden 
leidet; Als wollen W ir hiemit diese Unsere Erlaubnuß dabin Gnädigst 
«rklarct haben / daß die freye Taback 1?raKcirung perlr-nüto in Triest 
und kiume auf alle andere 8orcen von Rauch, und Schnupf, Taback/ 
außer auf die älbsneser, und ä* Orts-Blätter zu verstehen seye/ diese 
bcede Gattungen aber / welche W ir zu beförderung Unseres Taback 
föhls gebrauchen / allein durch, und an Unsere allda angestellte Taback- 
Gefühls, HllmirMration erkausset werden sollen.

Wann aber besagt, Unsere Hämimstrstion mit bemeldten beeden 
Labak Sorten genugsam versehen ist/ so stehet dem Besitzer des Tabacks 
stey/ den übrtaen an andere ausser Landes weiters zu verschlerffen/ der- 
gestalten jedoch / daß er solchen Verkauf Unserem Taback. Iministe^ 
rions.Ambt allogleich anzeige/ und wann ein übrig hm
benden Taback an einen Triclstner oder anderen daselbstigen KayserltcheN 
Unterthan verkauffet/ dieser letztere mchr-bemeldt Unserer Läminittr»rion 
zulängliche Lsution leiste/ daß socher Taback weder gantz noch zum ehest 
ln denen Erb.Landen verschlissen werden solle / welche L-mior» in so lang 
haften wird / bis selber wegen würklich'beschebener Verführung des 
backs ausser die Erb Länder sich behörig leßitimiret haben wird; da aber 
derley Taback an fremde und auswärtige zur weiteren Verführung über 
Meer verkauffet wird / so solle nach beschehener anzeige des Verkam» 
der so gestalten verkaufte Taback aus dem l.LrsretK in kein anderes ^  
tzarin, sondern äi»eAö zu Schis gebracht/ und bis zur wüklichen an 
fuhr durch einen von Unserer Taback« /Ummjstrstjon eigens hierzu A  
stellten/ damit keine Verschwarzung unterlauffe/ bewachet werden. A?.. 
übrigens derley verkauffenden Taback anbelanget/so durch Unsere / v ,  
Lander zu Land per Tranllto verführet werden wolte/ hiemit 
lvie in diesem Unseren k-wene bereits oben tt»cuiret worden/ gehalten we»



den. Wobey W ir Gnädigst wiederholen /  -aß wann ein mit Taback 
beladenes Schifdeine/ so hiebevor verordnet worden/ nicht nachkommcte/ 
vder gar in einem deren verbotenen J.Oe.korri detretten werden sollte/ 
solches/ falls e6 nicht durch Wind/ oder allein Sicherheit Halden dahin 
getrieben wurde/ samt dem Taback als ein Lontrabanck angehalten und 
eingezogen werden solle.

Auf daß nun aber auch vermög Unserer voriger krtenten der ver- 
vottenen Neben» oder Winckel-ksbricirung mittels Spinn»/ Mahl- oder 
anderer Zurichtung des Tabacks ferners gebührend vorgebogen/ und 
gesteuret werde; so gebieten W ir

Andertenö: alles ernstes/ daß niemand in diesem Unseren Erz» 
HerMtvm Oesterreich unter» und ob der Enns/ auch vor. ernannt Un
seren Inner.Oefterreichischen Erb-Lauden einigen Rauch, oder Schnupf, 
Taback/ wie der immer Namen haben möge / zu spinnen / zu mahlen, 
ober auf einigerley Weis zuzurichten/ und zu Kbriciren sich unterfange/ 
und wollen / daß solche kabricirung ins genrei» nur allein in» und durch 
gedacht. Unsere Taback.^Ln^Äurren beschehe.

Zu welchem ende / und damit dieses gewisser erfüllet werde / ord. 
nen und befehlen W ir ferners/ daß forderist die vorhin gebrauchte/ und 
durch die vormahls publicirte kstemen verbottene Hand-Mühlen/Reib» 
Gcherm/ Stampfen / Spindelund all andere dergleichen / unter was 
Namen solche zur ksbricilvng dienliche Werkzeug bestehen mögen/ zu 
Vermeidung alles Urtterschleiffs / womit der Tavack heimlich tn deneu 
Hausern/ Schemen / Kelleren / Mayr, Höfen oder anderen Orthen 
nicht allein zum gryste» nachtheil Unsers Laback-lregLiis» sondern auch zu 
schaden des^onlumenten betrüglich tabriciret und gemahlen werden/auch 
wo etwan noch einige Hand.Mühl/ und dergleichen unter was Name» 
bestehende Werck. zeug in vor.erwehnt diesen Unseren Erb»Landen befun» 
den wurde/solche alsogleich hinweg genommen/ folgsam wann einer/ wer 
er immer seyn mag/ wann es auch schon zu seinem eigenen Gebrauch wä
re/ einen Taback zu kabriciren sich anmaffete/ nebst c^onstlcirung alles 
befindlichen Tabacks und deren zur Zurichtung gebrauchten Instrumen
ten / noch in eine würckliche geld.Gtraf per 20. Reichs-Thaler von jedem 
Pfund Taback/ so oft als er betretten wird/ verfallen seyn. Und sin- 
tcmahlen denen vorhero schon emamrten Oenersiien / man gleich so
wohl noch immer verspüren müssen / daß ohngeachtet der ausHemeffene»r 
Straf von einigen Unserigen nächst an Hungarischen / Mährischen / 
Böhmischen/ Obrr-Oesterreichischen /  und anderen angränzenden Län, 
dern eonstnien wohnhafften Unterthanrn der fremde Tabak fast täglich 
in Kleinigkeiten um desto ungescheuchter eingeschwärzet werde / weilen 
die Straf nur vom Pfund ausgemessen ist / folgsam wider dergleichen 
Vctr-Luäswre, wegen sothanen Kleinigkeiten / welche doch in der menge 
ein namhafftes ausmachen / von denen Herrschaften und Obrigkeiten 
weder die gebührende Straf exigiret/ noch auch die vorgeschriebene HM* 
stenr geleistet werden will/ als wollen wir die in allen vorigen und auch 
diesem Patent vom Pfund ausgesetzten Straf in dem unterwaltenden 
c^lu dahin extenäiren/ daß die jenige an denen Granitzen wohnende 
Untcrthanen/so an fremden oder nicht erlaubten Taback auch nur r. oder
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2. Lokh solcher gestalten einzuschwarzen sich unterstehen w ü rd e n  /  ihM  
das erstemahl nebst Abnehmung des Tabacks r. Gulden S tra f/ das 
Zweytemahl aber / als einem Freveler/ so viele Reichs-Thaler/ als er Loth 
riiibringen wurde/ abgenommen werden solle.

Was nun weiters die Pflantz» und Anbaunng des Tabacks in 
diesen Unseren Erb-Landen belanget / da zum fall Unser Taback-Geföhl, 
Ober ^äminittrstion zum behuf solch- Unserer Taback-I^snufsLkuren 
in ein- oder anderem Orth einigen Taback pflanzen und anbauen zu 
lassen nöthig befindete/ so wollen Wir

Drittens: Zu mehrerer Verhüttung alles Unterschleiffs und 
Vortheilhafftigkeiten / auch damit in solchem Fall alle erforderliche Ta, 
hack von guter (^uslität erzeuger werden / daß niemanden / wer der auch 
immer seyn möge/ in Unseren Erb Königreich. Fürstenthum, und Lan, 
den einigen Taback ohne wessen und erlaubnuß Unseres Taback. Ge. 
föhls Ober.^ciminittrskions Ambts anzubauen gestattet seye ;.und solle 
dannenhero/ wie es ohne deme in denen unterm nsten lklsrrü 172;» 
dann unterm isten Xlsrrij 1725. und weiters unterm ryten Keprembris 
Des i729ten Jahrs erneueret/ und publicirten krttemen tz. 6to vorge
schrieben ist / ein jeder / so einigen Taback zu pflanzen gedencket / bev 
denen von gedacht Unserem Lands.Fürstlichen Taback Geföhl-Ober.^ä- 
minjürstions. Ambts bestellten Otkcisnten allezeit vor der anbanung 
Don Jahr zu Jahr sich angeben ; das Orth und die Grösse derselben/ al- 
wo er solchen anbauen will / getreulich ansagen/ auf Verlangen vorzei, 
gen/ auch hierüber bey hierunten.vermeldter Straf ein Anbau.Zettul/ 
fo jcdwederen / daferne kein bedenken obhanoen/ verabfolget wer, 
den solle / erheben/den fechsenden Taback aber (ohne das mindeste hier- 
von in andere Weeg zu verschleißen!/ verschencken/vertauschen/verkauf, 
fen / und weder selbst zu verbrauchen / «och sonsten zu veräußeren/ oder 
zu vertuschen / in Unsere Kaiser!. Königl. und Landsfürstl. Taback.̂ 1»- 
nukEuren zur einlösung getreulich überbringen / worfür einem jeden 
nach befund der vuslität des erzügleten Blats der Werth alsogleich bar 
bezahlet werden soste.

Dahero soferne nun jemand wider selch- Unser Gebott handlete / 
und ohne lu'ccnr einen Taback anbauete / solle das erstemal für jedes 
Pfund angebauet- grünes Blat i.fl. bey össterer Betrettung aber auch 
die doppelte geld-Straf mit 2. fl. bezahlen / die ienige aber / so den 
rechtmäßigen, angebayten Taback zum theil oder gänzlichen Erstritten 
und in die einlösung nicht bringeten/ sollen / so oftfledarinn bettelten 
wurden/ für jedes Pfund verkaufft/ oder vorbesagter maßen coniumirt/ 
oder auf immer erdenckliche Weise von sich gelassen- und vertuschten 
Blatter-Taback um ra. Gulden gestraffet/ denen aber/ so den in die ein» 
lösung bringenden Taback übermäßig einnetzeten/oder unter denen guten 
Blättern geitz vermischeten / oder sonst vortheilhafter weise verschiede, 
nen Unrath beypacketen/ solle der überbringende Taback/entweder durch 
des Orths Gerichte/oder durch zwey von Unseren Taback-Beambten 8^ 
gezogene unpartheyische Taback-Verstandige Personen geschähet/ E  
nach deren befund bezahlet werden. «
, ,  V ie r te n s  : aber a-rmren und setzen W ir Gnädigst / daß auch 
keiner/ was S tandes/ W ürden/»der Weesens derselbe immer >>„



einigen Taback/ er frye zum Rauchen oder Schnupfen /  einheimisch oder 
frembd/ er habe Namen / wie er will/ bey eonklcsrion alles befindlichen 
Tabacksum ro. Reichs-Lhaler ge1d>Straf von jedem sowohl Verkaufs' 
ten als unverkaufften befindenden Pfund Taback/ so in geringerer Be» 
Irettung aber nach Proportion des Gewichts zu verstehen/ er seye dann 
von Unserem Taback.Geföhl,Ober.^ciminittk,tions.Ambt darzu bestellet/ 
und berechtiget/verkauffen solle/ und damit jedermänniglich des jenigen/ 
welcher zum Verkauf befugt oder nicht befugt seye/ Wissenschaft haben 
möge/ als werden denenselben/ welche man fürohin zu fernerem Ta. 
back. Verschleiß berechtigen wird ; von Unserer neu. bestellten Taback. 
Geföhls Ober^llm-nittrstion, nicht allein neue und folgsam jährlich zu 
erneueren kommende I^icenr-Zettuln grsns ertheilet / sondern auch aller 
mit ende dieses Jahrs bey denen rili»iitten/ Kauf.Leuten/ und Kram» 
mern/ oder anderen vorhin licencirten Taback. Versilberern befindliche 
Taback neuerlich plumbiret werden/ zu dem ende sollen all dieselbe mir 
,m o  ssnurrii des nächstfolgenden I75vsten Jahrs entweder bey Unserem 
alhiesigen Ober.^ämimttrstions.Ambt/oderaber bey dem in jedem Vier» 
tel bestellten kilisl-Verlegern stch gebührend anmelden/ ihren mit ulri« 
mo vecembriz gegenwärtigen Jahrs überbliebenen sammentlichen Ta« 
back.Vorrath / nichts hiervon ausgenommen / mit Benennung jeder 
8ort, und deren Gewichts richtig angeben / und schriftlich lpeciücir, 
ter getreulich einreichen/ folgsam nach erhaltener Versilberungs-Licenr 
sothanen ihren Vorrath behörig plumbiren lassen / als im widrigen / 
soferne ein oder anderer allen diesen nicht getreulich Nachkommen / und 
bey jemanden derenselben ein unbeschrieben« und nicht plumbirter Taback 
befunden wurde/ ein solcher conlliciret/ und nebst derLicenr abgenom. 
men werden solle.

Die auf das neue berechtigte Taback.Verstlberer aber werden schul, 
big seyn / das erhaltene l.icenr-Zettul in ihren Gewölbern und Laden 
öffentlich und beständig siLgirter zu lassen.

Und weilen wir auch mißfällig vernehmen müssen / daß in vielen 
Märkten/Dörffern/und anderen Orthen zu schaden und nachthetl Unse. 
res Taback Geföhls keiner die Taback.Verstlberung annehmen will/ um 
bessere Gelegenheit zu haben / sich des falsch, und eingeschwa'rzten Ta. 
backs bedienen / und solche» unter die Leut bringen zu können; als be» 
fehlen W ir hiemit ernstlich / daß eines jeden Orths Gemeinde / oder 
auch Obrigkeit / alwo Unser Taback. Geföhl. Ober, ääminittrations. 
Ambt einen Taback.Verstlberer anzustellen für gut befindet/ derselben in 
rrmanglung eines fteywilligen Krammers / oder anderen / jedesmahle» 
eine tauglich, und sichere Person ex oKcio zu stellen / und diese zum 
Verkauf desTabacks auf eben dieLonäicione8 und lnttruÄione,, gleich, 
wie andere Versilberer in denen Städten und grösseren Oertheren anzu. 
halten schuldig seyn solle. Damit aber die zum Taback-Verschleiß ange. 
stellt, befugte Versilberer in der Maaß und Gewicht nicht exceäiren/ solle 
denenselben von Unserem Taback.Geföhl.Ober.^äminittrations.Ambt die 
zimentirte Mäffel und T'srM , wie hoch, und auf was Weise selbe den 
Taback zu verkauffen haben / gegeben werden / als sonsten der jenige/ 
so den Taback in höcheren Preis/ als solcher in erst.gedachterPreis.Sa. 
tzung ausgemessen ist / zu verkauffen /  geringeres Gewicht oder kleinere 
M a a ß / alS vorgeschrieben/ zu geben/ und hierdurch den armen gemei.
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nen Mann zu bevortheilen sich unternehmen würde / ein solcher/ daferne 
er in derley Lxceäirung auch nur in dem mindesten betretten werden 
möchte/ das erstemal mit 20. Reichs.Thaler abgestrafft/ das änderte, 
mal aber nebst abnehmung der lncenr, und für allezeit Anstellung der 
Taback-Dersilberung mit doppelter Straf per 40. Reichs.Thaler ange
sehen/ dem Oenuntiancen aber die halbscheid von der Straf jedesmal zu- 
getheilet werden solle. Wie dergleichen auch mit denen in jedwederem 
Land errichteten Haupt, oder rilisl-Niederlagen ( welche lezrere aus er
heblichen Ursachen auch jenen/ so keine Kauf.Leute oder Krammer seynd/ 
von Unserem Ober.ällminjttrarions.Ambt anvertrauet werden mögen) 
Gnädigst ttatuiret haben wollen/ daß selbe eben die-II' mgrollo.igrilk» 
nach welcher sie den Laback denen befugten Versilberern / oder anderen 
Konsumenten zu verkaussen haben/ öffentlich sKgiren; und da etwan 
einer den Taback all' ingroilo höher / als der Werth in sothaner Isrill» 
gescyet ist/ verkaussen möchte/ ein solcher für jedes Pfund pocn« nomi
ne 12. Gulden/wovon dem venuntianren die halbscheid zukommen solle/ 
zu bezahlen schuldig und gehalten seyn. Da zum fall aber ein Verleger/ 
oder sogenannter kilialitt, oder auch ein zum Minuts-Verkauf durch l>  
csnr-Zettul berechtigter Kaufmann / Krammer oder andere Person sich 
unterstehen möchte / einen Taback all'ingrollo oder sils minuts, welcher 
aus Unserer in jedem Land bestellten Haupt- oder rel'peüivö kiüsl-Leg- 
Stadt/ mithin gehörig plumbiret/ und llgniret nicht abgenohmen wor
den seyn solte / zu verkaussen/ sondern einen frembden eingeschwärztest 
Taback zu seinem benöthigten Verschleiß zu erkaussen / zu bestellen/oder 
durch andere einführen zu lassen / dieser solle das erstemahl mit der irr 
diesem Unserem offenen katent §. !">« Hey der Einfuhr ausgemeffenen 
Straf angesehen / bey öfterer Betreuung aber nebst erlegung der dop
pelten geld.Straf ihme noch anbcy fein völliges Kauf, und Handlungs- 
Gewerb niedergelegt/ selber auch nach befand des Verbrechens wohl gar 
aus dem Land geschaffet werden / solte sich aber ereignen / daß ein sol
cher / oder auch jemand anderer mit verbottenen Laback Handlender/ ein 
falsches 8,g,11 oder Stempel gebrauchen thäte / so solle wider selben eist 
ordentlicher Kriminsi-krocelT formiret / und die in Rechten vorgesehene 
Straf an solchem unnachläßltch vollzogen werden ; wie nicht weniger 

Fünftens: Solle keiner / wer der auch seyn mag/ in eingangs- 
ernannt Unseren Oesterreichischen Erb« Landen von niemand anderen/ 
als von denen von Unserem Taback.Geföhl-Ober-Häminittrstions.Aliibt 
hierzu befugten/ lud p«ns kon6lestioms des gefundenen Tabacks und 
» psrte i r. Reichs.Thaler geld.Straf von jedem Pfund / oder in gerin
gerer Betreuung nach Proportion des Gewichts / einigen fsdricirt- als 
roh oder untLvricirten Taback erkaussen/ sondern damit allem deme/ was 
bishero relpeüu deren unrechtmässigen Verkausseren als Erkaufferest 
gemeldet worden / desto besser vorgebogen werde: als

Verordnen Wir Gnädigst / soferne bey einem ein unplumbirt- 
mithin eingeschwärzt/ oder sonsten verdächtiger / auch nur weniger Ta- 
back angetroffen / oder da etwan jemand durch andere weeg einer Ub^' 
trettunq halben angezeiget wurde /  und bey denen Untersuchungen 
confeMs wäre /  daß ein solcher auch zu Namhaftmachung des Crraus- 
fers oder re5peötlva Verkaussers / damit auch diese nach befund zur ver- 
würkten S tra f  gezogen werden/ anzuhalten seye/ als im widrigen /



ein derley Eigenthumer des Labaks seinen Verkaufter / oder aber der 
Verkaufs» den Erkäuffer nicht in der Güte benennen wolte/ derselbe 
»ttents r-llpen perldnsrum gualitste auch mit schärfferer Lompeltirung 
darzu angehalten/ und da hernach ein solcher zur schuldigen Bekant. 
nutz dessen sich dannoch nicht bequemere/solle in solchen Fällen einer für 
den anderen zugleich in die Straf gezohen / mithin sowohl mit der für 
die unrechtmassige Srkauffer als mit der für die unbefugte Verkaufs» 
ausgemessenen doppelten geld.oder reipeÄive leibs. Straf/ wie in dem 
nachfolgenden konök in eben diesem Z. zu ersehen ist/ beleget werden.

In  dem übrigen aber / und weilen beobachtet worden / daß mehre, 
ren theils die so schädliche Taback.Einschwärzungen durch SchisiKnecht/ 
Heu.Bauren/Fragner/abgedankte Soldaten/Weiber und anderes sich im 
Land hin. und her aufhaltendes unangesessenes' fremd und hergeloffeneS 
Gesindel/ wie auch Juden erfolgen/ und von ihnen der eingeschwärzte 
Taback heimlich verkauffet wird / andurch aber mehrern theils Unsere 
Lands. Insassen und Unterthanen in unglük und schaden mittels der 
Bestraffung gebracht werden; als ist Unser Gnädigster Befehl hiemit an 
alle rn diesen Unseren eingangs,ernannten Oesterrejchischen Landen befind, 
liche Geist.und Weltliche Obrigkeiten/ Herrschaften undräsgittraten/ daß 
zu abwendung des Schadens/ die bey ihren Unterthanen und anderen ih» 
rer^ur-bLliNion unterworffenen Orthen sich aufhaltend, verdächtige Lon- 
trsbanäirek und Taback.Schwarzer sowohl/als deren unterschleis.geberal» 
sogleich abgeschaffet/ und von niemand einem Taback-Pascher aufenthalt 
und unterschleif gegeben werde/ weniger von ihnen einiger eingeschwärzter 
Laback erkauffet/ sondern da sich ein solcher Taback.Schwärzer irgends. 
rvo sehen lassete / und einen eingeschwarzten Taback zum verkauf anbie, 
tete/ oder auch solchen nur aufzubehalten ansuchet / ein solcher Schwär, 
zer von jedcrmanniglich alsogleich angehalten / und der Obrigkeit/Herr« 
schaft/ oder Richter angezeiget/ von der oder demselben solcher in gute 
Verwahrung/ und Errett genommen / und solches dem nächsten Orths 
bestellten Taback. Beamten alsobald zur ferneren Vorkehrung imimiret 
werden solle: wie dann alle die jenige / so den eingeschwärzten Tabak 
anderen verhausiren und heimlich verschleißen helfen/ oder aber denen 
Taback-Schwärzeren zur behaltung desTabacks gelegenheit/oder heim» 
lichen aufenthalt und unterschleif wissentlich geben/ mit eben dieser 
Straf/ wie vorhin von denen /  so den Taback einführen/ gesagt worden/ 
an Geld/ oder relpcÄive , wie nachfolgends gemeldet wird / am Leib 
für so viel man an eingeschwärzten und bey ihme vertuscht, gewesenen 
Laback über kurz oder lang in erfahrung bringen wurde / bestraftet / 
auch nach befund des Verbrechens besonders die Angesessene / welche 
denen Tabak-Schwärzeren wissentlich aufenthalt geben / und durch die. 
ses Taback.Paschen anderen Unterthanen Straf und Schaden zuziehen/ 
abgestiftet / die Obrigkeiten oder Richter aber.mit der eben in L. 7"«» 
hiernach folgend, vorgesehenen Straf ohnnachläßlich angesehen werden. 
Da aber ein Ubertrctter die vermög Unsers gegenwärtigen Qenersli, 
ausgemeffene geld.Straffen aus Unvermögenheit zu prssttiren nicht im 
stand wäre /  solle ein solcher sä poensm corporalem L labores pudlj- 

in Band und Eisen in die Festung oder zu denen Weeg, und Straf, 
sen.kspsrarionen/ oder in Unsere Taback >lsnuks<Auren zu dem Taback« 
Stoffen und anderer harten Arbeit / oder auch nach Beschaffenheit deren
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Umständen in die Zucht.yäuser für das erstemal auf z. Mvnath/ für 
das andertemahl aber 8. Monath übergeben werden ; wurde aber ein 
solcher dannoch sich des Taback. Einschwärzcns nicht enthalten / und 
ferncrs bas drittemahl betretten / so solle selber noch schärffer am Leib/ 
oder gestalten dingen nach/ mit wörtlicher Landes-Verweisung/ein der. 
gleichen frembder oder anderer das drittemahl betrettener Landstreicher 
aber mit Galeeren abgestraffet werden. Wie Wir dann

SechsteNÄ : Zu Beobacht- und Besorgung dieses Unseres Ta« 
baGGeföhls ein eigenes Ober.ääminittrstions.Ambt alhier in Wienn/ 
dann in jedem Land eine derselben untergebene kilial kämimttration be- 
stellet haben/welche von jedermänniglich als Unserige Lsmersl-Aembtek 
avAesehen werden: und derenselben unterhabende OKcisnten in rebur 
vKcil ihre Oepencjenr lediglich von Unserer Lsm vrsl-in ttE  haben 
sollen. Und gleichwie

SiebendenS : Zu folge dessen besagt Unser Laback. Gefühls- 
Ober.^llminittrLtions.Ambt bey allen Granitzeu/ Linien/ Stadt-Thö
ren/ yaupt. und Nlisl-Manch. Aembtern und aller Orthen/ wo eS 
nöthig seyn möchte/ eigene Beamte/ Uberreuter; und Aufseher (damit 
hierdurch von ihnen die auf der Strassen fahrende Wägen / tragende 
Butten/ Kräxen/ Pack und dergleichen/ wie auch dje zu Wasser am 
kommende Schiffe und Flöß bey obhabenden verdacht jederzeit entweder 
neben- und mit Unseren Mauth.Beambten/ oder für sich selber auch allein 
vilitiret werden können/ anzustellen befugt ist / also auch diesen ange. 
stellten Tabacks.Beambten auf ihr ansuchen üsnre psäe von Unseren 
LandeSfürstl. und yerrschafftlichen Beambten bey solch-ergreiffenden Vi- 
6rstionen zu an« und aufhaltung deren sich Zeigen mögenden Lenieen- 
ren/ und hierdurch yabhaftwerdung und ärrettirung deren Loncrsbsn- 
öen / oder conrrsbsnclirern alle erforderliche ^ü lf und älMenr also 
gewiß geleistet werden solle/als im widrigen sie Beambte auf angeben 
des Taback OKcisnren alsogleich vor Unsere alhiesige suttir-Lanco-V«-- 
putscron gefordert: und da sie der unterlassenen/ oder versäumten älö. 
ttenr halber keine zulängliche Entschuldigung beybringen könten / von ih- 
nen nicht allein der Werth des in nscurs verfallenen Labacks nebst der von 
dem Taback.Pascher verwürkten S tra f/ auch alle verursachte Unkosten 
unnachläßlich exigiret / sondern auch nach Beschaffenheit deren Umstän- 
den/ rnsonderheit/ da sie etwan die zu Unserem Taback.Geföhl brauchen
de OKcianten/Uberreuter oder Aufschauer mit Worten/oder garmitThät- 
tlgketten übel trsÄireten/ noch anbey mit einer wohlgemessenen exempls^ 
schen geld. oder leibes.Strafbeleget werden sollen. Im  fall aber in abwee- 
senhett Unserer Taback.OKci>n'ten von Unseren Landsfürstlich-odcr yerr- 
schafft!. Mauth.Beambten bey einem ein kontra banä-Taback gefunden 
wurde/sollen sie solchen unter der Hieroben bey verweigerender 
Leistung ausgemessenen Straf keines weegs pEren/ sondern den ec>n- 
trsbsnclirer/ da dieser etwan eine fremde oder im Land nicht angeseist" 
Person wäre/ und nicht gleich den betrag der verwürkten Straf 
6ciren wolte / sodann nebst dem Lontrsbanä auch alle seine andere 
sich habende Waaren / und eKeÄen anhalten / und ein solches orw 
nächsten Taback-Beamten zu der weiters benöthigten Vorkehrung 
gleich anzeigen; gleichermaßen sotten auch



I

Achtens : Die Herrschafften / Gerichte und Obrigkeiten allm 
veme/ so hievor von Uns Gnädigst anbefohlen worden / sonder unter» 
brnch / und widersässigkeit gehorsamen Vollzug leisten / dieses Unser 
latent nach seinem inhalt allweegs befolgen / und jene/ so sich dargegen 
Lu handlen vermessen / zu der von Uns vorgesehenen Straf alles ernstes 
anhalten/denen hierzu bestellten Taback-Beambten allnöthiger Vorschub/ 
willig und ohne mindester Verschiebung leisten/ auch allen ihren Beamb- 
ten/Richtern und Gemeinden gemessen anbefehlen/ daß sie Beambte und 
Richter/wie auch in deren abweesenheit die Geschworne all Unseren Ta. 
backs-Beambten auf jedesmahliges anmeld̂ n gegen kroäucirung dieses 
Unseres zu ihrer I^gitimirung erforderlichen Patents / und einer vott 
Unserem Taback Geföhl-Ober.^äminittrations-Ambt besonders auöge- 
fertigten Ambts.Vollmacht alsogleich und ohne mindester Verwetlung 
mit und Hülf an die Hand gehen/ auch die Visitation aller Or.
then/ wo der Laback pfleget aufbehalten zu werden / es seye hernach 
in deren Unterthanen Häusern / Kellern / Gewölbern / Kaufmanns- 
Gewölbern/ Krammer. Laden/ Wtrths. Häuseren/ Mühlen / Mayr« 
Höfen und dergleichen unweigerlich verstauen / das gefundene einge, 
schwärzte Guth denen Laback Beambten aushändjgen/ und auf deren 
begehren diejenige / so den Laback hereingeschwärzt/ oder anderley Ver. 
schwärznng / mittels Aufbehalt. / Erkauf, oder Verhandlung dessen 
theil« haben / zu erlegung der patent-massigen Straf / oder widrigcns /  
Mittels ärrettnung derenselben / verwahrlich anhalten sollen. Und 
weilen es öfters geschiehet/ daß in abweesenheit des Richters / die Ge» 
schworne auf den Richter / die Richter aber auf ihre Herrschaft!. Beamb
te/ und die leztere zu zetten wohl gar auf ihre Herrschaft sich beziehen/ 
wann sie von denen Taback.Beambten um die äiMenr ersuchet werden/ 
durch derley Verzögerung aber das eingeschwärzte Guth öfters auf die 
seiten gebracht/ und mithin Unser ^Krarium siamnisiciret wird / als sol
len auf bcschehendes Anzeigen bey der^uttir-kanco-veputation Unseres 
Laback Ambts alle diejenige/ so an derley widerrechtlichen Verzögerun
gen theil haben / zur gebührenden Bestraffung gezogen / zu erseyung 
des dem -Lrario andurch erwachsenen Schadens angehalten/ und über 
dieses sonderlich jene Beambte / so die gebührende älMenr nicht leisten/ 
oder gar Unsere Taback-Geföhls-Bediente mit Worten oder Werken übel 
trsHiren/ noch mit wohl empfindlicher geld. oder da sie es nicht in ver
mögen hätten/ leibes-Straf anderen zur Warnung beleget werden.

Zumahlen es aber sich öfters ereignet/ daß die Zeit und Umstände 
es nicht leiden die Obrigkeiten/ deren Beambte oder Richter um die ^6. 
llttenr anzuruffen/ als solle in derley Fällen/ besonders an einschichtigen 
Orthen / Schäfler-Höfen / und dergleichen/ sonderlich wo die Gefahr 
obhanden / daß indessen das eingeschwärzte Guth auf die seiten gebracht 
werden dörfte/ oder die schleunige Hülf nicht geleistet werden wolte/ Un
seren Laback.Beambten erlaubt seyn/an derley Orthen die Visitation vor. 
Lunchmen ; da ihnen aber solche nicht zugelassen werden wolte/ oder 
sie gar mit Gewalt hieran gehindert wurden/ sollen sie zwar zu weiteren 
Gewaltthätligkeiten nicht Anlaß geben / sondern die Sach bey behöriqer 
politischen lnlisnr Vorbringen / und von selbter wider derley der Visi
tation sich widersetzende Vermögliche mit empfindlicher geld. Straf 
verfahren / wtder die Ohnvermöglichc aber der Schärfe nach mit einem
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vpers publilio »ui: äommlesli in B and und Eisen fürgegangett werdett/ 
was nun

Neuntens r Die re5peLku cognitionir zu beobachten kommen« 
de Ordnung belanget / da verordnen W ir hiemit Allergnädigst / daß 
gleichwie die erste ̂ pprekenüon in allen Lontrsbanä-Sachen dem jedes 
Orths befindlichen Lameral-Ollicianten/ also auch bey Betrettung eines 
Laback Lonrrsbsncl die erste äpprekenlion Unseren Taback. Gefühls« 
^llminillrations. oKicianren zustehen / die erste lumtnskische Dognitia 
extra-^uclicislis aber allein Unserem bestellten ^llministrations, Ambt 
gebühren solle. „  . ^

Dahero dann auch jede/ Herrschaft.Richter undOrths-Obrigkeit 
gehalten seyn solle/ Unseren Taback-OEciancen aufbeschehende anzeige 
ohne sich vorläuffig einer caus« cogmrionis anzumassen / alsoaleich 
HÜlfliche Hand ernstlich zu bietten. Zu dem ende solle fürohin / wann 
ein Taback.Schwärzer oder Ubertretter aufgebracht wird / solcher nach 
inhalt des obigen Patents äe anno 1729. tz.n. verz. Als ist Unser rc.rc» 
bey des Orths Obrigkeit/ in beyseyn und mit Zuziehung ves Tabacks« 
OMcisnten genau examiniret/ die aussag zu Papiex gebracht/ und 
da auf befund eines richtigen Loncrabsnlls die Ubertrettere zu der in 
denen Patenten ausgemeffenen geld-Straf fich nicht bequemen wolten / 
oder die Sach nicht ttsnte pecls und alsobald bey des Orths Obrigkeit 
tn der Güte verglichen / und abgethan werden könte /  sothane aussag 
unter der Obrigkeit / oder deren Herrschafts-Brambten/ oder auch des 
Richters Fertigung den Taback.OKcianten ohne abforderung einiger 
Tax zugestellet / von diesem solche dem Laback Gefühls - ääminittrr- 
tions.Ambt zugeschickct/und durch dieses nach wohlbegründeten befund 
der Sache und erheischender Nohtdurft die stellung des UbertretterS zu 
dem Ambt allhier in Oesterreich unter der EnnS bey Unserer/uttir-Lsn- 
co-Oeputstion in denen übrigen hirrinnen mehrbenannten Landen aber 
bey dem für jedeS Land eigends bestellten ^uäicio cleleeato angesuchet 
werden; nach so erfolgter gestellung ist bey dem Ambt der Ubertretter der 
ordnung nach auf das neue zu verhören / sowohl wegen seines eigenen 
Verbrechens als ratione Lomplicum und anderer in denen vorigen p^ 
tenten enthaltener Umständen zu «xaminiren/ auf erforderlichen fall auch 
mit denen Lomplicibus zu eonkronciren / die aussage aber durch einen 
von besagt- Unserer suttir.Laneo-Deputati'on, oder/oclicio äsleesro hier« 
zu eigens beeydigten Taback-^äministrstions-OKicier zu Papier zu brin« 
gen/ folglich hierüber von ermeldtem Häminiltrstions-Ambt die Erkant« 
nuß zu schöpfen/ wobey jedoch dem Ubertretter und denen Lomplicibus, 
wann dretelbe sich hierdurch grsviret worden zu seyn vermeineten/der Le- 
curs an mehrbemeldte.Mir-Lsnco.DepUtstion, oder luäicium äel-8^ 
tum keines weegs verschränket ist/ und wird auf dem fall e i n e s  dahin ein« 
wendenden Lecur8Üz mehrerdeutete Deputation» oder suäicium lleleg«' 
tum von dem Ambt die aussag nebst Ordnungsmäßigen Bericht absM> 
deren / auferfordernuß beede litigirende Partheyen Vorrussen / stlbte mn
ihrer weiterer mündlichen NohtdurftsHandlung a n h ö r e n  /  s o d a n n  «ocr 
prgevia Lummsrimms csulos cognitione hierüber das rechtliche urryk 
verabfassen/welches alles jedoch / was W ir wegen der dem T a b a c k - A n i v r

eingestandenen Bestellung deren 'rran^ressorum und ihrer ^owpbcur» 
ttacuiren / keines weegs von denen Herren / oder Ritter« auch ano^"



Standes.Personen zu verstehen /  als wider welche selbiges bey öfters de- 
«ügtUtlserer^uttir.ksnco-OcputLtion oderluclicio äelegsto ordentlich zu
»giren hat/ und alda die rechtliche jedoch summarische verfahrung vorzm 
nehmen ist^ Anlangend aber die Verpflegung der von Unserem Tabak» 
Ambt m Verhaft arnohmenen Lontr»t,,näjtten/ so solle denenselben in 
so läng sie des AmvtS»wegen in Errett aufbehalten werden/ täglich nicht 
wehr als 4.Kreutzer aus Unserem Taback-Geföhls-Ober.^äminiftrsdions. 
Ambt zur äzuttg Zu zahlen /  ansonsten aber keine Gerichts Unkosten /  
Canzley. /u r»  > noch wie es immer namen haben möge /  das geringste 
La zahlen seyn ; Und nachdeme

JeheNdeNs: W ir Mißfällig vernehmen müssen /  daß auch in ei« 
nigen Geistlichen Wohnungen und Clüstern die Taback. Verschwärzer 
geheget /  jelbett Unterschleis gegeben / auch von ihnen eingeschwärzter 
Tabak erkauffet/ und alda k-»briciret werde/ dahero haben Wir zu ad. 
Wendung solchen Unfugs Nicht nur vermittelst der Geistlichen Obrigkeit 
Nachdruckjame ahttdung zu bezeigen verordnet/ sondern auch reldlvi- 
ret/ daß auf attruffen Unseres ki5ci mit brhörigen zwangs-mitteln/ auch 
gestalten dingen nach mit Sperrung deren remporsiien fürgegangen 
werden sollen

EilsteNö t Wollen W ir Gnädigst / daß von Unserer M ir  allen 
trst.recenkirten tunken also gewiß nachgelebet/ und Hierwider keiner 
dingen gehandlet/ noch denen Soldaten/ oder ihren Weibern Mit einigen 
Taback zu traKc»ren und zu handle,, / weniger einen frembden Taback/ 
waNn auch solcher schon zu seinem eigenen Gebrauch wäre /  sechsten etnzu, 
schwätzen verstauet werde/ als im widrigen gegen die Ubettretter auf de. 
schehenes anzeigeN die Xtilic»r.älMenr» sogleich willfährigst geleistet: 
die Vititsrion in beyscyn Unseres TabackBeambtens vorgenommen/ Und 
die Ubertretter übet den befindenden eingeschwärztrn Tüback/wie viel und 
woher er solchen erkauffet 2 auch wohin / und an weme er bereits einen 
Taback hiervon / Und wie viel er verkauffet hat/ Und wer sonsten in der 
Taback-Einschwärzung annoch mit-mkereMretseye? genau vx-mmiret/ 
das exsmen zu Papier verfasset/ eine abschrift hiervon Unseren TabackS, 
OKcisnren ohne abforderung einiger Tax zu Händen gestellet/ sodann 
wider den Ubertretter wegen solch begangenen unbefugten TabäckHam 
delS/ oder Lontrsbsnä nach aller Schärffe Verfahren werden sollet Mas, 
sen dann zu gemessener Kemeäur deren nur allzu viel hierunter beschrhe. 
uen Unfug / W ir hiemit jeden Regiments eompsgnie oder sonstigen 
commenö-nten der ihme untergebener Kiilir hienut aüs allerhöchster 
Macht gemessen anbefehlen und auftragen / daß im fall ein Taback. 
Schwärzer von seinen untergebenen bey ihme angezeiget wurde / und er 
eommenäsnt die schleunigst / und ausgebigste Villkation/ anhalt. oder 
bestraffung unterlassen solte/ er in solchem fall ohneausnehmung der ge, 
ringsten Entschuldigung/den verursachten Schaden / als die ausgesezte 
S traf des Einschwärzers ohnnachläßlich zu ersetzen schuldig seyn solle /  
und gleichwie alle Unsere Dienst und allerhöchstes lnr-eeste gemeinsame» 
Zusammenhang haben / und solche niemahlen besser befördert werden /  
als wann deren je eines dem anderen die Hand reichet/so versehen W ir 
Uns zwar Gnädigst von selbsten dahin/ daß Unsere Kiilir, wo es immer 
seyn möchte/ den etwan von einem Tabacks.oEoirmeen im erheischen, 
Len fall von ihme anbegehrenden beystand/ aus pflkcht. schuldigster treu

D  a nicht



M st Abschlägen werde /  wollen aber gleichwohl zu besserer der Sachen 
Erklärung solches hiemit ausdrücklich befohlen haben / wobey nebens 
Wir albereit Gnädigst verordnet haben / und darob halten lassen wer, 
den / damit die KtiiiL aus Unserer ^anukackurdie Nohtdurft des Ta» 
backs aller Orthen in guter Qualität zulänglich haben / und in dem all, 
gemeinen Preis sich verschaffen könne. Auf daß aber

Zwölftens: Sich niemand mit Unwissenheit entschuldigen kön, 
ne/ als hätte er von diesem Unserem Gesatz und gegen die Ubertretttk 
vorgesehenen Straf keine Wissenschaft getragen / als sollen diese Paten
ten von zeit der kublication längstens innerhalb vierzehen Lägen bey 
allen in Unserm Erz herzogtum Oesterreich unter und ob der Enns/auch 
gesambten I .  Oe. Landen befindlichen Herrschaften und Obrigkeiten / 
durch deroselbe» Verwalter / Pfleger / oder andere Beambte denen Un
terthanen öffentlich vor. und abgelesen / mit solcher Ablesung auch all
jährlichen wenigstens einmahl contimüret / und übrigens in denen ge, 
rvöhnlichen Orthen / in Städten/ Märckt- und Dörferen öffentlich sKgi- 
ret / und demealso gewiß nachgelebet werden / als im widrigen / und da 
im fall einige Unterthanen schuldig betretten/ und sich wegen nicht besche- 
hener kudlicir, und Verlesung dieses Unseres katenrs mit der Unwiflen- 
heit entschuldigen könten / der Legrek wegen der verwürckten Straf bey 
solchen herrschasts.Beambten gejucht / und emgefordert werden solle.

W ir wollen auch / daß sie Herrschaften und Obrigkeiten ihre Un» 
terthanen von denen Einschwärzungen und anderen Ubertrettungen die, 
ses Patents sowohl vätterlich abmahnen- als mit allem ernst und scharffe 
selbst abhalten sollen / damit sie Unterthanen m die in diesem Unseren Pa
tent enthaltene schwähre Straffen/welche ww jurohin auf das genaueste 
bewürcket wissen wollen / nicht verfallen/ mtthm für schaden und Verlust 
des ihrigen befreyet bleiben mögen.

Befehlen darauf obbenannten allen und jeden Unseren nachgesez, 
ten Geist- und Weltlichen Obrigkeiten!/ insonderheit aber unseren Regie» 
rungen/ Lands,Hauptmannschaften/ prsslacen/ Grafen/ Freyen/Herren/ 
Ritteren / oder Knechten und sonsten allen anderen denenselben nachge» 
sezten/ als auch krivat'Obrigkeiten/ in lpecie Unseren Lamersi- und 
MauthAembtern/ und deren unterhabenden Ambt-Leuthen / dann al, 
len Unseren Unterthanen und Getreuen hiemit Gnädigst und ernstlich/ 
daß sowohl ihr Obrigkeiten selbst/jals auch euere Regenten / inlpeHorer» 
hofRichter/ Verwalter/ Pfleger/ Rent-Schreiber/ Richter / Ge« 
schworne/ und andere Beambte ob diesem Unseren neuen Patent festig* 
lich halten / und dieses Unser Taback-Geföhl/ als ein Legale krincipis 
jederzeit ansehen/auch dahero obgedachte Unsere hierzu bestellende Ambt, 
Leuthe und ihre üiboräimrte Beambte kräftiglich schützen/s c h i r m e n /und 
handhaben / sie darwider in kcinerlcy weise beschwähren lassen/ sondern 
denenselben auf gebührendes anmelden willig begegnen / auch wider die
Ubertretter schleunige hülfund ausrichtnng ohngesaumt verschaffen/und
dieses Unser Lenersl-pacent vor einen solchen special Befehl/ welcher nr 
dazumaligen Law nöhtig seye/ und erfordert werden könte/ allezeit «eh, 
men sollen/ als im widrigen fall bey Verweigerung dergleichenälllttenr, 
es geschehe hernach solche gleich mit etwan einer ausgesuchten vorwen- 
dung ein, oder anderer Privilegien oder Freyheiten/ so ohnedeme wtt un» 
seren TabackUanuLÄuren ganz keine Lonnexion haben/ oder auch aus



andere weift Und auslegung dieses Unseres Patents/ dessen sich doch nie» 
wand bey sonst fürgehender ernstlich, und empfindlicher Bestraffung un. 
ternehmen solle/ sowohl derjenige schaden/ welcher durch die langsame 
oder gar nicht leistende Hillttenr erwachsen wurde/ als auch der Werth 
des betreffenden Lontrabancls und die darauflauffende Unkosten von 
dergleichen Obrigkeiten/ oderBeambken gesuchet/ vorderist aber wider 
die jenige / welche sich etwa unterstehen wurden / die wegen Unserer 
Kayftr. König» und Landssürstltchen Taback. îanufaÄuren angeordnete 
Beambte / oder hierzu brauchende (Mciancen / Uberreuter / Ubergeher/ 
Jufschauer / oder dergleichen nicht für ehrlich und als Unsere würckiiche 
Ambts > Bediente halten / oder gar anzuhalten / zu arrettiren / auch 
so gar realiter, oder Verbaliter» oder sonsten Übel zu traÄiren; als UN. 
gehorsame Vasallen und Unterkhanen / auch Verächter Unserer Lands» 
fürstlichen Hutborität und höchsten Gebotten mit der in denen Rechten 
üatuirten Bestraffung durch Unsere Lamerai-Procurstores und kilba-. 
les verfahren / die jenige hingegen / welche fich zusammen zu rottiren/ 
und den Taback mit gewafneter Hand einzuschwärzen / folgltchen Unseren 
Taback-Beambten mit gewafneter Hand zu widerseyen/ oder selbe so gar 
zu verfolgen sich vermessen wurden / an leib / und beschaffenen umständen 
nach/so gar auch am leben abgestraffet werden sollen: dann dieses istUn, 
ser Gnädigst' auch ernstlicher Willen und Meinung/ wornach sich jeder 
Zu richten / und für Schaden zu warnen wissen wird. Geben in Un. 
serer Haupt- und Residenz-Stadt Wien den rr. Monats.Tag May 
im Siebenzehen hundert Neun und vierzigisten / Unserer Reiche im 
Neunten Jahre.

N / E  M M E .

Mriterich Mas von Warrach.
Weiderich Wilhelm Wraf von Waugtviz.

Hä Xlrmäatum 8ac.' drei? kegireg;
L1sjeüati5 proprium.

Larl Holler von Doblhof.
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